
Wirlschafü1<liensl. - Nr. 1.2 vom 23. März 1928 

lm Jahre 1 U2i !tat sich der Absatz der Saargruben 
g e h o b e n. Die Haldenbestände sind zu.riick gegangen; 
sie beliefen sich Ende November 1922 auf 318 704 t 
Kohle. Die Produktion ist gestiegen. Sie überschritt 
in den Monaten März, August und Oktober 1922 1 Mill. t. 
Ursachen dieser Entwicklung mögen in folgendem liegen: 
die Eisenbahntarife sind für den Export ermäßigt worden; 
die Kohlenstener, welche nacheinander 10 % , 20 o/o und 
10 'io betragen hatte, wurde vom 1. August 1922 auf 
71/2 % reduziert; der große englische Bergarbeiterstreik 
ließ die Saarkohle vorübergehend auch in England Absatz 
finden; der Ausfall der amerikanischen Steinkohlen
produktion infolge des dortigen Bergarbeiterstreiks be
wirkte eine steigende Nachfrage nach Saarkol1len. Endlich 
war man auch in Deutschland genötigt, die saarländischen 
8teinkohlen in stärkerem Maße in Anspruch zu nehmen. 
Die eigne deutsche Steinkohlenförderung reichte bei den 
bedeutenden Reparationslieferungen und nach dem Ver
luste 1ler meisten oberschlesischen Kohlenzechen immer 
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weniger zur Deckung des eigeuen Bedarfs aus. ln der 
r11at stieg der Anteil Deutschlands am Absatz der Saar
gruben beträchtlich ( von 3,3 % im Jahre 192 l auf 18,2 % 
im Jnli 1922). Gegen Ende des Jahres 1922 trat wieder 
ein kleiner Rückschlag ein; der Anteil Deutschlands
verringerte sich auf 14,3 % im Okto her nnd 10,9 % im 
November 1922. Im Saargebiet selbst hlieb immer 
etwas mehr als 1/s des Gesamtabsatzes. Der Anteil 
Frankreichs (einschließlich Elsaß-Lothringen) schwankte 
zwischen 45 und 36 % . Als ständige Abnehmer kommen 
schließlich noch in Betracht die Schweiz (1921: 3,1 �' 
Jannar 1922: 4,4 1o und November 1922: 3,2 cf<, vom 
Gesamtabsatz), Italien (0, 7 % , l, l % bzw. 4,2 %), Belgien 
(0,8 o/:,, 2,4 rf> bzw. 4,0 % ) und Österreich (3,5 <fo, 1, 1 o/o 
bzw. 5,8 %), 

In neuester ½eit dürfte angesichts der Ruhrbesetzung 
rlie Nachfrage nach 8aarkohlen erheblich gestiegen sein. 

Prei�überwachung�politik 
Rs ist für den Wirtschaftler interessant zu sehen, 

<laß auch die Politik cler Regierungen ähnlichen Gesetzen 
un�erliegt, wie die wirtschaftliche Betätigung. Wie der 
Wirtschaftler Aufbau und Richtung seiner Unternehmung 
mitunter bewußt, meist unbewußt an dem Strom der 
wirtschaftlichen Entwicklung orientiert und dieser gerecht 
zu werden versucht, seine 'l'ageshandlungen aber nach 
den oft recht lebhaften Schwankungen der Marktlage 
richtet, so schwimmen auch - mindestens die wirtschafts
politischen - Maßnahmen auf dem breiten Strom der 
Eu twickelung <les betreffen den \Virtschafti;:gebietes dahin 
und geben infolgedessen bald träge, bald reißend den 
·weg, den dieser ihnen vorgezeichnet hat. Daß sie
sich, wenn man einzelne Handlungen herausgreift, dabei
den Regungen des Volkes und einzelner '!'eile des Volkes
bald mehr, bald weniger eng anpassen, ändert nichts an
diesem Bilde.

Dieser Gesetzmäßigkeit ist auch die P r  e i s ii b e r  -
w a c h  u n g s p o l i t i k unterworfen gewesen, und ihr wird 
sie auch weit.er unterworfen sein. 

Die Verkäufer davor zu bewahren, all den Regungen 
der Angst, Panik, Willkür, des Konkurrenztriebes und 
-neides nachzugeben, die die unausbleiblichen Folgen der
täglich größer werdenden Reibungen und Erschwerungen
bei der Versorgung des Bedarfs sein mußten und auch
waren, und in gleicher Weise den Abnehmer davor zu
schützen, das Opfer dieser wirtschaftlichen Unordnung,
dieser Desorganisation des Marktes, des „Rette sich,
wer kann und was er kann" zu werden, das war im
Grunde das ½ i e 1 der Preisüberwachungspolitik. Das
war es allein, was dem Staat in dieser Hinsicht als
Aufgabe gestellt war und blieb. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Die Art des behördlichen Vorgehens
war jedoch zu verschiedenen Zeiten verschieden. Als
die Reichsregierung die Preissteigerungsverordnung vom
23. Juli bzw. 22. August 1915 erließ, stellte sie einen
Gewinn unter Strafe, der unter Berücksichtigung der ge
samten Verhältnisse, insbesondere der Marktlage, über
mäßig sei. Die Marktlage, die. sie damals noch als eine
sogenannte normale, als eine Art Durchschnitt ver
·s.chi_edenartigster wirtschaftlicher Bestrebungen und
Meinungen ansah, bzw. einen Gewinn, der clieser Markt-

lage entspreche, machte sie zu einem wesentlichen Maß
stab des Angemessenen, weil sie ihn von dem Gewill
kürten nnd Außergewöhnlichen des einzelnen Falles be
freit glaubte. Als die scharf wachsende Knappheit und 
die Not an allem und jedem dns Wesen des Marktes 
vollkommen veränderten und ihn zu einem Exponenten 
der Panik machte, wurden zunächst durch die Praxis der 
Exekutivbehörden (Gerichte und Preisprüfungsstellen), 
dann durch die Preistreibereiverordnung vom 8. Mai 1918 
neue Maßstäbe angemessener Preisgebarung geschaffen. 
An die Stelle der Marktlage wurden die Gestehungs
kosten des einzelnen Betriebes und des einzelnen Pro
duktes gesetzt. Und wie sehr auch große rJ'eile rler 
Wirtschaft, die sich in ihrer Dispositionsfreiheit beengt 
fühlten, sich dagegen wenden mochten, diese Politik 
wurde unverändert aufrechterl1alten, solange zwischen 
Gestehungskosten und Wiederbeschaffungskosten noch 
kein wesentlicher Unterschied klaffte, solange auch, alR 
die deutschen J Jager nicht wieder aufgefüllt uild · die 
deutsche Produktion sich noch nicht auf 'Friedens
erzeugung umgestellt hatte. 

Erst seit Anfang 1921 ist ein, wenn man scharf be
obachtet, durchaus zielsicheres Abrücken zu beobachten. 
In einem Bescheid des Reichswirtschaftsministers an 
eine Landespreisprüfungsstelle vom 18. März 1921 (ab
gedruckt in den „ Mitteilungen für Preispi·üfungsstellen" 
1921, Nr. 7) heißt es n. a., daß nach der Preistreiberei
verordnung für die Beurteilung, ob Preiswucher vorliege, 
das Ergebnis der Prüfung der gesamten Verhältnisse 
maßgebend sei, daß unter diesen zwnr die Gestehungs
kosten eine entscheidende Rolle spielen, eine umso ent
scheidendere, solange andere Maßstäbe zur _Beurtoil�ng
der Angemessenheit des verbleibenden Gewmnes mcltt 
vorhanden seien. Dann heißt es wörtlich (in der Ur
schrift gesperrt) weiter: ,,Die Preispriifungsbehördeu 
müssen aber stets erneut prüfen, ob nicht durch Änder
ungen der Wirtschaftslage allgemein oder für einzelne 
Gewerbezweige oder in den betreffenden einzelnen Fälleu 
'l'atsachen eingetreten sind, welche zur Beurteilung mit 
herangezogen werden müssen." Zu diesen Tatsachen 
gehöre auch die Marktlage, sofern diese eine normale 
sei. Es ist ungefähr dieselbe Zeit, seit cl�m der �e.gen-
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satz zwischen Gestehungskosten und Wieder
beschaffungskosten immer schärfer, immer plastischer 
herauszutreten, jedem einzelnen Verkäufer immer stärker 
bewußt zu werden und die Organisationen der Verkäufer 
zu unablässigem Kampfe für die Anerkennung der Wieder
beschaffungskosten anzuregen beginnt. Schon im Herbst 
rn21 war klar zu beobachten, daß innerhalb einer 
einzigen Produktions- oder Umlaufsperiode die Ge
stehungskosten auf einen Bruchteil der Wiedcr
beschaffuugskosten gesunken waren, 

Es war und ist wirtschaftlich Unvernunft, regelmäßig 
und auf die Dauer Waren zu Preisen abzugeben, die 
weit hinter den Preisen zurlickbleiben, zu denen sie 
wieder beschafft werden können. Diese wirtschaftliche 
Unvernunft, die den einzelnen zur Verschleuderung seiner 
„Substanz 11

, wie man sagt, zwingt, wenn es ihm nicht 
gelingt, sich in ähnlicher Weise an der „Substanz'' des 
anderen schadlos zu erhalten, ist auch in tausend und 
abertausend Eingaben und Reden und Büchern und Ver
handlungen in den prächtigsten Farben geschildert 
worden, und doch hat sich bisher keine der gesetz
gebenden Körperschaften gefunden, die es wagte, der 
wirtschaftlichen Vernunft zum Siege zu verhelfen. 
Es ist in Deutschland sehr beliebt, wirtschaftpolitische 
Handlungen als Ausfluß der Parteipolitik anzusehen, um 
sie von vornherein verächtlich zu machen, Wie oft aber 
auch die Parteikonstellationen, auf der die Reichs
regierung und auf der die Länderregierungen beruhten, 
sich änderten, das ist völlig ohne Einfluß auf die Politik 
der Preisliberwachung gewesen. Der Reichstag hat in 
vielen Ausschußverhandlungen über Abänderung der Be
stimmungen der Preistreibereiverordnung beraten, hat 
auch Beschlüsse gefaßt, aber diese Beschlüsse sind bisher 
noch nicht vor das Plenum gebracht worden, haben also 
bisher noch keine Anerkennung gefunden. Der Reichs
tag vermeidet es, und aus guten Gründen, positive An
regungen zu geben. Daß die Selbstverständlichkeit der 
Zulassung der Wiederbeschaffungskosten als Maßstab der 
Angemessenheit nicht verwirklicht worden ist, daß keine 
Aussicht vorläufig vorhanden ist, daß sie es werden wird, 
muß also einen triftigen Gmnd haben, Und dieser Grund 
ist der, daß sie keinen festen, objektiven, von subjek
tiven Meinungen und Handlungen befreiten Maßstab dar
l!tellen. Ziel der PreisUberwachung ist ja, alles Will
kUrliche, von Launen und Eigenwilligkeit Abhängige von 
der Preisbildung fernzuhalten. In dem Augenblick, wo 
es gelingt, objektive .Maßstäbe filr die Errechnung der 
Wic<lerhc�chaffungskosten zu finden, in dem Augenblick h1J.t 
auch der Wiederbeschaffungspreis Anerkennung gt:funden. 

Wie sehr das der Fall sein wird, läßt sich aus der 
neuesten Wendung der Preisüberwachung11politik er
kennen, die durch die von dem Reichswirtschafts
mini11tcrium und dem Reiob11justizminiRterium gemeinsam 
heraU11gegebenen Richtlinien, die sogenannten Grund
all.tze über die �'eststellung des angemessenen Preises 
gemäß § 1 Nr. l der Preistreibereiverordnung vom 
ltl. Dezember rn22 (Mitteilung ftir P. P. S. 1922 Nr. 12) 
dokumentiert wird. Durch ein ungefähr zu gleicher Zeit 
erschienenes Urteil des höchsten deutschen Gerichtshofes 
ha.ben diese Grundsätze Anerkennung bei den Vollzugs
behörden gefunden (vgl. Entscheidung des Reichsgerichts 
'om. I\J. Dezember H:l::!2 Mitt. f. P. J>. S. 1923 Nr. 1). In ihnen wird der durchaus richtige Standpunkt vertreten, daß unter normalen Verhältnissen bei einer 
normiuen Marktlage Marktpreis und Wiederbeschaffungs-
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preis identisch sind. In diesem Halle einer normalen 
Marktlage, in dem Herausbilden eines M:1rktprcises wird 
dieser als ein Maßstab des Angemessenen, als ein von 
Willkür und subjektivem Ermessen des einzelnen be
freites Ergebnis anerkannt. Soweit wird somit auch 
den Wiederbeschaffungskosten Geltung verschafft. Dar
über hinaus aber werden !lie abgelehnt. Maßstab bleiben 
die Gestehungskosten als der einzig feste Boden. Zu
gleich aber •- und das kennzeichnet ebenfalls die 
Wendung - ist man bestrebt, <lie wesentlichste Ursache 
der Diskrepanz zwischen Gestehungskosten und ·w1-eder
boschaffungskosten, nämlich die Geldentwertung zu be
rücj{sichtigen. Und man sucht der Geldentwertung 
dabei wiederum so weit Geltung zu verschaffen, als die 
Einwirkung auf die Höhe der Wiederbeschaffungskosten 
klar nachweisbar ist. Bei Waren, die gänzlich aus dem 
Auslande beschafft werden müssen , ist Preisveränderung 
in engster Anlehnung an die Veränderung der Valuta 
zugelassen. Bei Waren, die ;mm Teil aus ausländischen 
Stoffen, zum 'l'eil aus inländischen Stoffen und Arbeit 
bestehen, gestatten die Richtlinien die sogenannte „ge
brochene Kalkulation", wonach der auf ausländischen 
Rohstoff entfallende Kostenteil entsprechend der Valuta
bewegung, der übrigen 'l1eile entsprech_e11d den für die 
Preisgestaltung inländischer Stoffe aufgestellten Grund
siitzen verändert werden darf. Hierbei hat man sich 
an eine Praxis, die bereits in einigen Gewerbezweigen, 
insbesondere in der Textilindustrie, herausgebildet worden 
war, ferner an die Beschlüsse der vereinigten wirtschafts
und finanzpolitischen Ausschüsse des vorläufigen Reichs
wirtschaftsrats vom 13. September 1922 und an eine 
ähnliche Stellungnahme des Kartellbeirats vom 14. -Sep
tember 19.:2 anlehnen können. Für die Berücksichtigung 
der Geldentwertung bei Waren, die oder so weit sie 
aus Inla.ndsstoffen bestehen, wird eine Multiplizierung 
cles tatsächlichen Einstandspreises mit der am Lebens
·haltungsindex gemessenen prozentualen Verringerung
der Kaufkraft des deutschen Geldes gestattet. Dieser
Maßstab ist zweifellos falsch; clie Wied.-rbeschaffungs
kosten werden fast niemals mit den auf diese Weise
errechneten Kosten zusammentreffen. Denn die Preise
der einzelnen W 1J.rcn verändern sieb notwendigerweise
in anderer Weise, als der Durchschnitt ihrer V er
ä.nderungen. Nun gibt es aber kein Geschäft, selbst
nicht mehr das des Dorfkrämers, das alle Artikel führt
und sie in der Zusammensetzung und in dem G-ewichh;
für die Unternehmung führt, die der Errechnung der
Kosten der Lebenshaltung zugrunde gelegt sind. F.s
ließen sich noch weitere Momente a11führen, die eine
Verschiedenheit verursachen, doch kann davon abgesehen
werden, weil schon dieses eine genügt, Aber die Ziffern
der Leben�haltungsindices sind objektive, der Willkür
des einzelnen Verkäufers und des einzelnen Falles ent
zogene, jedermann zugängliche, von neutraler Stelle
errechnete Zahlen, und deshalb sind sie geeigIJet, Maß
stäbe im Sinne der Zielsetzung der Preisüberwachungs
politik zu sein. Nach der bisherigen Entwicklung dieser
�)olitik kann ohne weiteres geschlossen werden, daß
Jener Maßstab so lange Anerkennung behält, als sich
ein besserer, aber gleichfalls objektiver Maßstab zum
Erkennen der Wiederbeschaffungskosten nicht zeigt. Und er
wird in dem Augenblick' ersetzt werden, als ein solcher
erscheint. - Auch der Erlaß der Devisenspekulations
verordnung vom 12. Oktober 1922 steht im Einklang
mit dieser Haltung. Dr. F,rn8t Stern, Berlin
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Prei�überwachung�politik (Schl{ill aus·'Nr. 12.) 

Die Devisenordnung widmet ihr Augenmerk -- von 
§ 1 Abs: 2 abgesehen - überhaupt nicht der Preis
bildung, sondern verbietet in § 1 Abs. 1 lediglich die
Zahlung in ausländischen Zahlungsmitteln. Die Waren,
die . durch. die Ausführungsverordnung vom 27. Oktober
Hl22 auch von diesem Verbote ausgenommen worden
sind, sind sämtlich Waren, die aus dem Auslande ein
geführt werden und deren Preise sich bereits nach der
Auslegung der Preistreibereiverordnung den Verände
rungen der Devisenkurse anpassen dürfen. Bemerkens
werterweise ist durch die Devisenspekulationsverordnung
fii.1· diese ,v aren volle Befreiung nur geschaffen worden,
i;o weit sie noch nicht be- oder verarbeitet sind, also
so weit objektiv nachweisbar nennenswerte deutsche
Stoffe und Kosten nicht hinzugekommen sind, so daß
irgendeine Kollision mit den Bestimmungen der Preis
treibereiverordnung nicht erfolgen kann. Lediglich das
in § 1, Abs. 2 aui,gesprochene Verbot, im Kleinhandels
verkauf Preise auf der Grundlage ausländischer Währung
zu stellen, greift unmittelbar in das Preistreibereistraf
recht ein. Aber diese Bestimmung steht im großen und
ganzen doch auch mit der l'reisüberwachungspolitik im
Einklang, da es im Kleinhandel kaum Waren geben
wird, die nicht zu einem erheblichen 'reile inländische
Kosten enthalten. Immerhin sind durch diese Be
stimmung der Beweglichkeit der Preispolitik gewisse
Fesseln auferlegt worden.

· So betrachtet, erweist sich die Politik der Preis
überwachung, wie sie durch die Vorschriften der Preis
steigerungs- und Preistreibereiverordnung und deren 
weitere Auslegung dokumentiert werden, für gradliniger 
und den der Regierung gestellten Aufgaben entsprechender, 
als von der Kritik der verschiedensten Seiten anerkannt 
wird, für wesentlich gradliniger und widerspruchsfreier 
als die Zielsetzung der Wirtschafter selbst. Und sicher
lich würden die Argumente der Gegner der staatlichen 
Preisüberwachung ein ganz anderes Gewicht gehabt haben, 
wenn diese wirklich in eindeutiger Gegnerschaft zu ihr 
gestanden hätten oder wenn sie ihr eigener Widerspruch 
mit Konsequenz den Weg der Mitte als den richtigen 
hätte erkennen· lassen. Denn nicht, daß sich innerhalb 
der Wirtschaft die verschiedensten Gruppen mit den 
verschiedensten Zielsetzungen in dieser Frage gegenüber
stehen, Konsumenten etwa gegen Produzenten, Abnehmer 
gegen Verkäufer, ist das Bezeichnende. Dieser Wider
spruch ist vielmehr selbstverständfüh; die Verfolgung 
des eigenen Interesses und die Betrachtung wirtschaft
licher Notwendigkeiten vom Standpunkt des eigenen 
Interesses ist ein wesentlicher Teil des wirtschaftlichen 
Geschehens. Nein, die einzelnen Gruppen haben zwei 
Gesichter, haben zwei Zungen, je nachdem sie Kon
sumenten und Produzenten, Verkäufer oder Abnehmer 
sind, und sie sind ja immer beides zugleich. Der Fabrikant 
oder Händler, der für seine Ware den Marktpreis· oder 
einen Preis in ausländischer Währung odrr einen Wieder
beschaffungspreis oder die unbedingte Annahme des von 
seinem Verbande festgesetzten Preises verlangt, mit den 
schönsten Worten und unermüdlich vorträgt, duß die 
Gerechtigkeit dies erfordere, .war und is_t durchaus nicht 

geneigt, dem Arbeiter das gleiche Recht auf einen Gold
lohn oder auf die Reproduktionskosten seiner Arbeit 
oder dem vom Arbeiterverband festgesetzten Tarif ohne 
weiteres anzuerkennen, . Im Gegenteil, er sträubt sich 
mit allen, ihm nur irgendwie zur Verfügung stehenden 
Mitteln dagegen, Und in gleicher Weise bestürmten 
lange Zeit hindurch die Händler der verschiede!lsten 
Gattungen die Regierung, gegen den Wueherder Lieferanten, 
insbesondere der Kartelle vorzugehen, während sie gleich
zeitig doch für sich mit allen Mitteln die Aufhebu!1g der 
Beschränkungsvorschriften· erstrebten. Folgendes Vor
kommnis dürfte die Abhängigkeit der Wirtschafter rnn 
ihren widersprechenden Gefühlen und damit den Wider
spruch in ihrem Vorgehen beleuchten: Ein bedeutender 
süddeutscher Großhändler suchte bei der Reichsregierung 
Schutz gegen die Preisüberwachungsbehörde seines Landes·, 
die bedeutend rigoroser vorgehe, als die Behörden der 
übrigen Länder. Als ihm bedeutet wurde, daß die 
Exekütive Sache der Länder sei, und das Reich· nicht 
dieses Reservat der Länder, insbesondere bei dem frag
lichen Lande beschränken könne, bat er, es solle wenigstens 
auf die Behörden der. übrigen Länder eingewirkt. werden, 
daß sie gegen die Branchegenossen · in �leich strenger 
Weise vorgehen. Ebenso bemerkenswert 1st es,. (laß-aus
den Hansastädten, insbesondere aus den ·Kreisen des 
Ausfuhrhandels die allerstarksten Klagen · kamen� daß 
die Binnenlieferanten sich nicht an ihre Papiermark
preisabreden hielten, wiewohl es g�nz klar war, -daß diese 
in den wenigsten Fällen den Wiederbeschaffungs-�osten 
entsprachen. Zugleich sind diese so stark am Außeri
handel beteiligten Kreise, die also einen festen _Preis 
auf jeden Fall verlangten, mit Rücksicht auf ihre Ver
pflichtungen gegeni.iber dem Ausland natilrlich auch ver
langen mußten, diejenigen gewesen, die noch im Jahre 
1922 starke Beschwerde dagegen erhoben haben,· daß 
der binnenländische Lieferant ihnen seine Ware zwar 
zu festen Preisen, aber in ausländischer Währung "be� 
rechnen wollte. Gleich beachtlich ist es, 'daß Hanoel&
städte wie Hamburg, die - vor allem im .K_rifge· ·'"""'" 
gewissermaßen· der Vorrot des Kampfes um. d1� A�
erkennung des Marktpreises, um die Befreiung von dem 
Zwang, nach hidividuellen Koste_n kalkulie�en zu Il!üs_sen, 
gewesen sind, am vordersten m der Reihe der3emgen 
stehen die am stärksten gegen die einheitliche Prei•
festset;ung von Kartellen ankämpfen, also gegen �ie d�ß?
Marktprinzip entsprechende Ber�chnung ein�s E11�he1ts
preises Sturm laufen und gesetzhche Vorschriften m der 
Richtung fordern, daß der einzelne nur entsprechendseinen 
individuellen Gestehungskosten einen Preis fordern darf. 

Auch das sindDinge, die es außerordentlich_ erschweren, 
der "irtschaftlichen Vernunft volle -Geltung in· den Hand
lungen der Regierung zu verschaffen. J?� de� Wirt
schaftspolitiker stets A;ufgaben g_estellt . smd, �10 ü��· 
den Interessenkreis emzelner hmausre1chen, 1st eme 
widersprucbsfreiere Einstellung_ .·der W�rtschafJer ei�
Voraussetzung dafür, daß von ihrem Geist· genügend. m
die Handlung_en der Po�itiker übergeht. 

D,•:. E,:nst St�-Berlin.. r,. 




